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Betriebliche Altersvorsorge:  
Beitragsfreiheit bei Entgeltum-
wandlung soll erhalten bleiben! 
 
Köln, den 29.06.2007 
 
Die betriebliche Altersvorsorge hat als 
wichtige Ergänzung zur gesetzlichen und 
privaten Vorsorge einen Boom erlebt. Al-
lein seit Inkrafttreten des Altersvermö-
gensgesetzes im Januar 2002 wurden im 
Handwerk über 30 neue Tarifverträge zur 
betrieblichen Altersvorsorge abgeschlos-
sen, ein Großteil basiert auf der Entgelt-
umwandlung. Das zeigt, dass die betriebli-
che Altersvorsorge einen wichtigen Bau-
stein bei der Alterssicherung darstellt. 
Auch im Dachdeckerhandwerk gibt es – 
zusätzlich zur Tariflichen Zusatzrente 
(TZR) – die Möglichkeit der Entgeltum-
wandlung, die TZR Plus. Sie ermöglicht 
alle Formen der Entgeltumwandlung. Bei-
träge können bis zu einem Höchstbetrag 
von 4 Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze steuer- und bis zum 31.12.2008 
auch sozialversicherungsfrei entrichtet 
werden.  
 
Lange wurde in Berlin darüber diskutiert, 
ob die Beitragsfreiheit Ende 2008 abge-
schafft werden soll. Für diesen Fall drohte 
der betrieblichen Altersvorsorge im Hand-
werk eine folgenschwere Schwächung, 
denn die Zugkraft der betrieblichen Alters-
vorsorge resultiert nicht zuletzt daraus, 
dass für die Umwandlungsbeträge in der 
Ansparphase keine Sozialversicherungsbei-
träge fällig werden. Die Handwerksorgani-
sationen haben sich deshalb entschieden 
gegen eine Abschaffung der Beitragsfrei-
heit ausgesprochen. Sollte die Beitragsfrei-
heit gestrichen werden, verlöre die betrieb-

liche Altersvorsorge erheblich an Attrakti-
vität.  
 
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass 
Arbeitnehmer gar keine finanzielle Vor-
sorge mehr für das Alter treffen. Eine er-
gänzende kapitalgedeckte Altersvorsorge 
auf freiwilliger Basis ist aber unverzicht-
bar, da das jetzige Rentenniveau in der 
gesetzlichen Rentenversicherung aus de-
mographischen Gründen nicht dauerhaft 
aufrechterhalten werden kann. Ohne zu-
sätzliche Vorsorge droht vielen die Alters-
armut. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Anhebung der Regel-
altersgrenze von 65 auf 67 Jahre, die für 
viele faktisch eine Kürzung der durch-
schnittlichen Rentenzahlungen bedeutet.  
 
In dieser Woche hat Bundesarbeitsminister 
Müntefering nun angekündigt, die Bei-
tragsfreiheit in der Entgeltumwandlung 
über das Jahr 2008 hinaus fortzusetzen. 
Wir begrüßen diese Entscheidung und 
werden Sie über den weiteren Verlauf der 
Angelegenheit informieren! 

Gleichzeitig appellieren wir an unsere Mit-
gliedsbetriebe, stärker für die Tarifliche 
Zusatzrente, TZR Plus, zu werben. Infor-
mationen und Antragsformulare zur TZR 
Plus erhalten Sie bei der ZVK Dachdecker 
in Wiesbaden unter der Telefonnummer 
0611- 1601227. 


